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Information nach der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungs-
verträgen (VVG-Info V) 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

die Rechtsverordnung zu den Informationspflichten (§ 7 Versicherungsvertragsgesetz) regelt den Umfang der Verbraucherinfor-
mation zu Versicherungsverträgen. Nachfolgend erhalten Sie diese Informationen bzw. einen Überblick darüber, wo Sie diese 
entnehmen können. 

1. Identität des Versicherers 

Alte Leipziger Versicherung AG 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Jochen Kriegmeier 
Vorstand: Kai Waldmann, Marcus Tersi 
Sitz Oberursel (Taunus) 
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. HRB 1585 

Alle für uns bestimmten Anzeigen und Willenserklärungen 
richten Sie bitte in Textform an diese Anschrift. Die Vertreter 
sind zu deren Entgegennahmen nicht bevollmächtigt. 

2. Identität eines Vertreters des Versicherers in der Euro-
päischen Union in dem Sie Ihren Wohn- oder Geschäfts-
sitz haben 

– entfällt – 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Alte Leipziger Versicherung AG 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel 
Vorstand: Kai Waldmann, Marcus Tersi 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständi-
ges Aufsichtsamt 

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb von Haft-
pflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen. 

Zuständiges Aufsichtsamt: Bundesamt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht – Bereich Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 - 53117 Bonn 

5. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds u. ä. 

Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb 
von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen 
besteht, entfällt das Erfordernis für einen Garantiefonds u. ä. 

6. Angaben über die wesentlichen Merkmale der Versiche-
rungsleistung, insbesondere 

a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen einschließlich der Tarifbestim-
mungen  

b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der 
Leistung des Versicherers. 

Zu a): 

Es gelten – je nach beantragtem Versicherungsumfang – die 
nachfolgenden Versicherungsbedingungen: 

• Kraftfahrtversicherung 

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) 
sowie Sonderbedingungen und Besondere Bedingungen 

Zu b): 

• Kfz-Haftpflicht 

Wenn Sie mit dem im Vertrag genannten Fahrzeug einen 
Dritten schädigen. 

• Teilkasko 

Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs 
einschließlich seiner mitversicherten Teile durch Brand 
und Explosion, Entwendung, Sturm, Hagel, Blitzschlag, 
Überschwemmung, Zusammenstoß mit Tieren jeder Art, 
Glasbruch, Kurzschlussschäden an der Verkabelung und 
Tierbiss. 

• Vollkasko 

Bei Ereignissen der Teilkasko, zusätzlich Schäden an Ihrem 
eigenen Fahrzeug nach einem Unfall und mut- oder bös-
williger Handlungen Dritter. 

• Schutzbrief 

Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl sowie zusätzliche 
Leistungen bei Auslandsreisen und Hilfe bei Krankheit, 
Verletzung oder Tod auf einer Reise. 

• Insassenunfall 

Wenn bei einem Unfall Insassen des Fahrzeugs verletzt 
oder getötet werden. 

• Fahrerschutz 

Wenn bei einem Verkehrsunfall der Fahrer des Fahrzeugs 
verletzt oder getötet wird. 

• Auslandschadenschutz 

Ersetz den Personen- und Sachschaden bei einem unver-
schuldeten Unfall mit dem Fahrzeug auf Auslandsreisen. 

 

Fälligkeit der Leistung 

Sie erhalten die vereinbarte Leistung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls und Feststellung unserer Leistungspflicht. 

Erfüllung der Leistung 

Wir zahlen im Versicherungsfall bis zu Höhe der jeweils verein-
barten Versicherungssumme, Entschädigungsgrenze bzw. 
Höchstentschädigung. 

Hinweis: 

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Er-
füllung unserer Leistungen ergeben sich aus den für den Ver-
trag geltenden Bedingungen. 

7. Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steu-
ern und sonstigen Preisbestandteile 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte unserem Vorschlag bzw. 
dem Antrag. Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeit-
punkt der Antragstellung gültige Versicherungsteuer. 

8. Zusätzlich anfallende Kosten sowie weitere Steuern, 
Gebühren oder Kosten 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden 
nicht erhoben. Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertrags-
verlaufs fallen keine weiteren Kosten an. Wir weisen darauf 
hin, dass bei Prämienverzug zusätzliche Kosten, wie z. B. 
Mahngebühren entstehen können. 

9. Einzelheiten zur Prämienzahlung und Zahlungsweise 

Damit wir Ihnen Versicherungsschutz gewähren können, sind 
die vereinbarten Prämien im Voraus zu zahlen. Beachten Sie, 
dass die Erstprämie von den unter Ziffer 7 aufgeführten Prä-
mien abweichen kann. 
Versicherungsbeginn und -ablauf entnehmen Sie bitte unse-
rem Vorschlag bzw. dem Antrag. 

• Erste oder einmalige Prämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsabschluss, so müssen Sie die erste oder ein-
malige Prämie unverzüglich nach Zugang des Versiche-
rungsscheines zahlen. 
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Weicht der Versicherungsschein vom Antrag oder den ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige 
Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheines zu zahlen. 

Bitte lesen Sie die wichtige Belehrung über die Folgen ei-
ner Nichtzahlung der ersten oder einmaligen Prämie: 

Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzei-
tig, beginnt der Versicherungsschutz frühestens zum Zeit-
punkt der Zahlung. Der Versicherungsschutz beginnt 
gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben. 

Außerdem können wir, solange die Zahlung nicht erfolgt 
ist, vom Vertrag zurücktreten. 

Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben. 

• Folgeprämie 

Die Fälligkeit der Folgeprämie richtet sich nach der ge-
wählten Zahlungsperiode und dem Ablauf (Fälligkeit). Die 
Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Zahlungspe-
riode fällig. 

Grundsätzlich gilt 

Die Prämienschuld ist erfüllt, wenn die Überweisung von Ih-
rem Konto angewiesen wurde und dieses eine ausreichende 
Deckung zur Durchführung der Überweisung aufweist. Sollte 
die Überweisung mittels Bareinzahlung erfolgen, gilt die Prä-
mienschuld mit der Einzahlung der fälligen Prämie beim ent-
sprechenden Geldinstitut als erfüllt. 

Im Fall des Prämieneinzugs über das Lastschriftverfahren ist 
die Prämienschuld erfüllt, wenn zum Zeitpunkt der Abbu-
chung das angegebene Konto eine ausreichende Deckung auf-
weist, die die Vornahme der Abbuchung gestattet. 

Hinweis: Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungs-
schutzes, zur Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie, zur 
Fälligkeit der Folgeprämien und zur Rechtzeitigkeit der Zah-
lung sind in den allgemeinen Versicherungsbedingungen gere-
gelt. 

10. Angaben über die Befristung der Gültigkeitsdauer der 
zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote hinsichtlich 
des Preises. 

Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von 
4 Wochen und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom Ge-
setzgeber festgelegten Versicherungsteuer sowie einer end-
gültigen Risikoprüfung. 

11. Hinweis auf mögliche Schwankungen der verwendeten 
Finanzinstrumente 

Entfällt prinzipiell bei Versicherungen, deren Hauptgeschäfts-
tätigkeit im Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und 
Sachversicherungen besteht. 

12. Angaben über das Zustandekommen des Vertrages, Be-
ginn des Versicherungsschutzes, zur Bindefrist und zum 
vorläufigen Versicherungsschutz 

Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstim-
mende Willenserklärungen zustande. 

Ihre Willenserklärung ist der Antrag, den Sie stellen und un-
sere Willenserklärung ist der Versicherungsschein oder eine 
Annahmebestätigung. 

Der Versicherungsvertrag kommt mit Zugang unserer Annah-
meerklärung oder des Versicherungsscheines zustande. 

• Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Versi-
cherungsbeginn, wenn Sie die erste oder einmalige Prämie 
rechtzeitig zahlen. Über das was rechtzeitig ist, informie-
ren wir sie ausführlich unter Ziffer 9. 

Bitte beachten Sie: 
Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig 
zahlen, beginnt Ihr Versicherungsschutz frühestens zum 
Zeitpunkt der Zahlung. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

• Frist in der Sie an den Antrag gebunden sind (Binde-
frist) 

Sie sind einen Monat lang an den Antrag gebunden. Ihr Wi-
derrufsrecht bleibt hiervon unberührt. 

13. Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

- der Versicherungsschein, 

- die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Ver-
tragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestim-
mungen, 

- diese Belehrung, 

- das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten – nur 
für Verbraucher 

- und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informatio-
nen 

jeweils in Textform zugegangen sind und – sofern Ihnen ein 
Angebot (Invitatiomodell) vorliegt – wir Ihre unterschriebene 
Annahmeerklärung erhalten haben. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Alte Leipziger Versicherung AG, Alte Leipziger-Platz 1, 61440 
Oberursel, Telefax: 06171/24434, E-Mail: service@alte-leipzi-
ger.de.  

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie zu erstatten, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der 
Versicherer in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich 
um einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie bzw. 
1/30 der Monatsprämie multipliziert mit der Anzahl der Tage, 
an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die Höhe der 
Prämie entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen. Der Ver-
sicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätes-
tens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wi-
derrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungs-
vertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit 
dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag 
nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt 
vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag auf-
weist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem 
Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf 
weder vereinbart noch verlangt werden. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versiche-
rer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausge-
übt haben. 

Abschnitt 2 

mailto:service@alte-leipziger.de
mailto:service@alte-leipziger.de
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Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 
Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten Informationen 
werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen 
aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfü-
gung zu stellen: 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlas-
sung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzuge-
ben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger 
eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede an-
dere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Perso-
nen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen 
eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalte-
ten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, 
insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller 
Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien 
einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis 
mehrere selbstständige Versicherungsverträge umfassen soll, 
oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, 
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen 
eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung ge-
stellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbe-
sondere über den Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der Antrag-
steller an den Antrag gebunden sein soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson-
dere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der 
Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle 
des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mit-
teilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen er-
folgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form; 

10. Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu 
den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich et-
waiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermitt-
lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informa-
tionen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht 
der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor 
Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht; eine Vertragsklau-
sel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das 
zuständige Gericht; 

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die 
in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt 
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer ver-
pflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während 
der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtli-
chen Beschwerde- und Rechtbehelfsverfahren und gegebe-
nenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist aus-
drücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den 
Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde so-
wie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbe-
hörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 

Wurde mit dem Versicherungsschein ein bereits bestehender 
Vertrag erweitert oder geändert, so bezieht sich das Wider-
rufsrecht nur auf die erweiterten oder geänderten Vertrags-
teile. 

14. Vertragslaufzeit 

Die für den Vertrag geltende Vertragslaufzeit entnehmen Sie 
bitte unserem Vorschlag bzw. dem Antrag. 

Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Vertrags-
dauer verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht ein Mo-
nat vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündi-
gung in Textform zugegangen ist. Dies gilt nicht für Verträge 
mit einmaliger Prämie. 

15. Beendigung eines Vertrages 

Der jeweilige Vertrag kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen – ggf. auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit – 
von Ihnen gekündigt werden.  

Bitte beachten Sie, dass eine etwaige Kündigung in Textform 
gegenüber der Alte Leipziger zu erfolgen hat. 
• Kündigung zum Ablauf 

 Die Verträge gemäß Punkt 14 können von Ihnen zum Ver-
tragsablauf gekündigt werden. Sofern keine abweichende 
Vereinbarung dokumentiert ist, ist die Kündigung spätes-
tens einen Monat vor dem vereinbarten Ablauf an uns zu 
senden. 

• Kündigung nach dem Versicherungsfall 

 Nach Eintritt eines Versicherungsfalls haben Sie die Mög-
lichkeit, den vom Schaden betroffenen Vertrag zu kündi-
gen. Die Kündigung muss spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung erfolgen. 
Sie wird sofort nach Zugang bei uns wirksam. Sie können 
auch einen späteren Zeitpunkt der Wirksamkeit bestim-
men, spätestens jedoch das Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode. 

• Kündigung nach Risikowegfall 

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, erlöschen die Versicherungsverträge, jedoch 
frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Kenntnis vom 
Wegfall des Risikos erlangt haben. 

• Kündigung bei Prämienerhöhungen oder Minderung des 
Versicherungsschutzes ohne Ausgleich 

 Erhöht sich aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, 
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
entsprechend ändert, können Sie den betreffenden Ver-
trag mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Prämienerhöhung kündi-
gen. Gleiches gilt, wenn sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes vermindert, ohne dass die Prämie entspre-
chend angepasst wird. 

16. Rechtsgrundlagen bei Vertragsanbahnung 

Die Vertragsanbahnung unterliegt dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland 

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz Oberursel 
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(Taunus). Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
ist auch das Gericht seines Wohnsitzes zuständig. 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer müssen 

• bei einer natürlichen Person bei dem für ihren Wohnsitz 
zuständigen Gericht, 

• bei einer juristischen Person bei dem für ihren Sitz oder 
ihre Niederlassung zuständigen Gericht erhoben werden. 

18. Sprache 

Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche Ver-
tragsinformationen sowie die Kommunikation während der 
Vertragslaufzeit ist deutsch. 

19. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Wenn Sie einmal mit unserem Service nicht zufrieden oder mit 
einer Entscheidung nicht einverstanden sein sollten, können 
Sie sich an den Servicebeauftragten des Vorstandes wenden: 

Alte Leipziger Versicherung AG 
Servicebeauftragter des Vorstandes 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel 
servicebeauftragter@alte-leipziger.de  

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Verbraucher 
oder um eine Person handelt, die sich in verbraucherähnlicher 
Lage befindet, gilt: 

Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann sich 
der Versicherungsnehmer an den Versicherungsombuds-
mann e. V. wenden. 

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Telefon: 0800 369 6000 
Fax: 0800 369 9000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de  
Internet: www.versicherungsombudsmann.de  

Der Versicherungsombudsmann e.V. ist eine unabhängige und 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat 
sich verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

20. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

Die für Versicherungen zuständige Aufsichtsbehörde prüft vor 
allem, ob ein Unternehmen die für den Betrieb des Versiche-
rungsgeschäftes geltenden gesetzlichen und aufsichtsbehörd-
lichen Vorschriften beachtet. Den konkreten Einzelfall kann 
sie dabei grundsätzlich, aber nicht rechtsverbindlich entschei-
den. Hierfür sind die Zivilgerichte zuständig. 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

21. Allgemeine Hinweise/Schlusserklärung  

Richten Sie alle Anzeigen und Mitteilungen an unsere unter Zif-
fer 1 angegebenen Anschrift und geben Sie dabei die Nummer 
des Versicherungsscheines an. 

Überlassen Sie Ihr Fahrzeug keinem Fahrer, bevor Sie sich über-
zeugt haben, dass er die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Zeigen Sie uns jede Änderung am Fahrzeug und jede Änderung 
der Verwendungsart unverzüglich an. 

Auf die Möglichkeit einer Prämienangleichung (ggfs. Erhöhung) 
bzw. Tarifänderung in der Kraftfahrthaftpflicht und/oder Kas-
koversicherung wird hingewiesen. 

Auf etwaige Abweichungen vom Antrag oder den getroffenen 
Vereinbarungen ist im Versicherungsschein besonders hinge-
wiesen oder sie sind rot kenntlich gemacht. 

Wenn nicht innerhalb eines Monats in Textform widersprochen 
wird, gelten die Abweichungen als genehmigt. 

Geben Sie uns die Veräußerung Ihres Fahrzeuges unverzüglich 
mit Angabe des Erwerbers bekannt und übergeben Sie dem Er-
werber den Versicherungsschein, denn nach den gesetzlichen 
Bestimmungen gehen die an das Fahrzeug gebundenen Versi-
cherungen – nicht die Unfallversicherung – auf den Erwerber 
über. 

22. Hinweise im Schadensfall 

Tun Sie alles, was zur Aufklärung des Tatbestandes und zur Min-
derung des Schadens erforderlich ist. Stellen Sie die Namen der 
Zeugen fest, veranlassen Sie bei größeren Unfällen fotografi-
sche Aufnahmen, machen Sie Skizzen von der Unfallstelle und 
halten Sie möglichst unter Mitwirkung von Zeugen Fahr- und 
Bremsspuren fest. 

Bei Kfz-Haftpflichtschäden (sofern durch diesen Versiche-
rungsvertrag eine Kfz-Haftpflichtversicherung besteht) zeigen 
Sie uns, sofern Sie den Schaden nicht selbst regulieren wollen, 
in jedem Falle sofort an 

• jedes Ereignis, das einen Sach- oder Personenschaden ver-
ursacht hat oder aus anderen Gründen Schadenersatzan-
sprüche eines anderen zur Folge haben könnte. 

• jeden Anspruch, der tatsächlich erhoben wird, jede ge-
richtliche oder polizeiliche Maßnahme, die mit einem Scha-
denereignis zusammenhängt, und richten Sie sich nach 
den Weisungen, die Ihnen dann zugehen, 

• jeden Anspruch, der in Fällen erhoben wird, die sie nicht 
selbst regeln können oder wollen. 

Legen Sie gegen Mahnbescheide, einstweilige Verfügungen 
und Arreste zur Wahrung der Fristen Widerspruch ein. 

In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung hat der Versiche-
rungsnehmer jeden Sachschaden dem Versicherer anzuzeigen, 
wenn der Anspruch gerichtlich geltend gemacht, das Armen-
recht nachgesucht oder dem Versicherungsnehmer gerichtlich 

der Streit verkündet wird. Das Gleiche gilt im Falle eines Arres-
tes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Beweissiche-
rungsverfahrens. 

Bei Schäden am eigenen Fahrzeug (sofern durch diesen Vertrag 
eine Kaskoversicherung besteht) und wenn Sie den Schaden 
nicht selbst regulieren wollen: 

Melden Sie uns den Schaden rechtzeitig, damit wir Gelegenheit 
zur Besichtigung des Fahrzeuges haben. 

Veranlassen Sie die Werkstatt, ausgewechselte Teile (Altteile) 
für eine eventuelle Besichtigung aufzubewahren. 

Benachrichtigen Sie bei Entwendungs- und Brandschäden so-
wie bei Wildschäden über 500 EUR sofort die Polizei. 

Auftraggeber für eine Reparatur sind Sie, nicht wir oder unsere 
Sachverständigen. 

Sofern durch diesen Versicherungsvertrag eine Kraftfahrt-Un-
fall-versicherung besteht, ziehen Sie bei Unfällen von Personen 
sofort einen Arzt zu Rate und melden Sie einen Todesfall inner-
halb 48 Stunden. 

23. Besondere Hinweise 

Allgemeines 

Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer ein Jahr, so verlängert 
sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens 
einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. 

Dies gilt auch, wenn die Vertragsdauer nur deshalb weniger als 
ein Jahr beträgt, weil als Beginn der nächsten Versicherungs-
periode ein vom Vertragsbeginn abweichender Termin verein-
bart worden ist. Bei anderen Verträgen mit einer Vertrags-
dauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf. 

mailto:servicebeauftragter@alte-leipziger.de
mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
http://www.versicherungsombudsmann.de/
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Der Versicherungsnehmer kann jederzeit auf seine Kosten Ab-
schriften der Erklärungen fordern, die er mit Bezug auf den Ver-
sicherungsvertrag gemacht hat. 

Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn die Gesell-
schaft sie durch Aufnahme in den Versicherungsschein oder 
Nachtrag genehmigt. 

Versicherungssummen in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

Die gesetzlichen Versicherungssummen betragen für Perso-
nenschäden 7.500.000 EUR, für Sachschäden 1.300.000 EUR 
und für Vermögensschäden 50.000 EUR. 

Bei Fahrzeugen, die der Beförderung von Personen dienen und 
mehr als neun Plätze (ohne Fahrersitz) aufweisen, erhöhen sich 
diese Beträge nach Maßgabe der Anlage zu § 4 Abs. 2 des 
Pflichtversicherungsgesetzes. 

Kraftfahrtunfallversicherung 

In der Kraftfahrtunfallversicherung erhöhen sich für Insassen 
von Personenkraftwagen die Versicherungssummen 

• für den Fall der dauernden Beeinträchtigung der körperli-
chen oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) gemäß 
AKB Ziffer A 4.5 und 

• für den Fall des Todes gemäß AKB Ziffer A 4.9. 

Vorbehalt 

(1) Vorbehalten bleibt das Recht 

• auf Berichtigung von Irrtümern in der Tarifierung und Ty-
penklasseneinstufung einschließlich der Einstufung in die 
Prämienklassen, 

• auf Rückforderung irrtümlich ausgezahlter oder angerech-
neter Prämien, auf den einen Fahrzeugerwerber wegen 
Übergangs der Versicherung Anspruch hat. 

(2) War das Fahrzeug bei Vertragsschluss noch nicht im Typklas-
senverzeichnis aufgeführt, ist die Prämienvereinbarung unter 
dem Vorbehalt abgeschlossen, dass die Prämie, sobald das 
Fahrzeug in das Typklassenverzeichnis aufgenommen worden 
ist, dementsprechend rückwirkend vom Beginn der Versiche-
rung berücksichtigt wird. 
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Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG 
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 
können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsge-
mäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Um-
stände anzugeben, denen Sie nur eine geringe Bedeutung bei-
messen. Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversiche-
rung) die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler 
machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegen-
über der 

Alte Leipziger Versicherung AG 

Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel 

in Textform nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefähr-
den, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben ma-
chen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der 
Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, 
alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach de-
nen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und voll-
ständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerhebli-
chen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragli-
che Anzeigepflicht verletzt wird? 

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir 
kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklä-
ren wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, 
bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nach-
weisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles 

• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher 
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht. 

Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vor-
vertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät-
ten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig 
verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos ver-
letzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr 
als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden 
wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, 
auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können 
wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese 
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-
zeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertrags-
änderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
haben. 

Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Aus-
schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und 
Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 

Wurde mit dem Versicherungsschein ein bereits bestehender 
Vertrag erweitert oder geändert, so bezieht sich die Mittei-
lung über die Folgen der gesetzlichen Anzeigepflicht nur auf 
die erweiterten oder geänderten Vertragsteile. 
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Erklärung zum Datenschutz 
A Allgemeine Informationen 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt ab dem 
25.05.2018 in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

Mit der DSGVO werden die Regeln für die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten vereinheitlicht. Dadurch wird der 
Schutz von personenbezogenen Daten insgesamt sicherge-
stellt und der freie Datenverkehr innerhalb der Europäischen 
Union gewährleistet. 

Die neuen Vorschriften der DSGVO sehen insbesondere ein ho-
hes Maß an Transparenz bei der Datenverarbeitung und umfas-
sende Rechte der betroffenen Personen vor. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie auch im Internet un-
ter: 
www.alte-leipziger.de/datenschutz. 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie als unseren Versicher-
ten über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch die Alte Leipziger und die Ihnen nach dem Datenschutz-
recht zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Alte Leipziger Versicherung AG, Alte Leipziger-Platz 1, 61440 
Oberursel, Telefon: 06171 66 02, E-Mail-Adresse: sach@alte-
leipziger.de. 

Der Datenschutzbeauftragte ist gemäß DSGVO nicht der Ver-
antwortliche für die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten. Die Beantwortung datenschutzrechtlicher Fragen er-
folgt in der Regel in Zusammenarbeit mit den für die Verarbei-
tung Ihrer persönlichen Daten zuständigen Mitarbeitern. Sie 
erreichen unser Datenschutzmanagement bzw. unseren Da-
tenschutzbeauftragten per Post unter der genannten Adresse 
mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ oder per E-Mail 
unter: datenschutz@alte-leipziger.de. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich re-
levanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hin-
aus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deut-
sche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben ge-
nannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. 
Diese können Sie im Internet unter 
www.alte-leipziger.de/code-of-conduct abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Ab-
schluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zu-
stande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstel-
lung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu 
können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der 
Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsver-
trages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. 
für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichts-
rechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit uns bestehenden Ver-
träge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kunden-
beziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Ver-
tragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder 
für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezoge-
ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Arti-
kel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Ab-
schluss eines Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, 
holen wir Ihre Einwilligung nach Artikel 9 Absatz 2 a) i. V. m. Ar-
tikel 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenka-
tegorien, erfolgt dies auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 j) 
DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte 

und für andere Produkte der Unternehmen des Alte Leipzi-
ger – Hallesche Konzern sowie für Markt- und Meinungs-
umfragen, 

• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbe-
sondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hin-
weisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kön-
nen. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbe-
wahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jewei-
ligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Artikel 6 Absatz 1 c) 
DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informie-
ren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen 
Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es 
erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an ei-
nen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eige-
nes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen 
kann. 

Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversi-
cherungen werden Sie durch die Alte Leipziger unterrichtet und 
um Einwilligung gebeten. 

Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Auch übermittelt unser 
Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, 
soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Bera-
tung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele-
genheiten benötigen. 

Datenverarbeitung im Alte Leipziger – Hallesche Konzern: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unseres Konzerns 
nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die im 
Konzern verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehre-
ren Unternehmen des Konzerns besteht, können Ihre Daten 
etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den 
telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbear-
beitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbear-
beitung zentral durch ein Unternehmen des Konzerns verarbei-
tet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unter-
nehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teil-
nehmen. 

mailto:sach@alte-leipziger.de
mailto:sach@alte-leipziger.de
mailto:datenschutz@alte-leipziger.de
http://www.alte-leipziger.de/code-of-conduct
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Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-
setzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbe-
ziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im Anhang so-
wie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internet-
seite entnehmen unter 
www.alte-leipziger.de/dienstleisterliste. 

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Er-
füllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversiche-
rungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei 
kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 
aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unterneh-
men geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjäh-
rungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern 
wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewah-
rungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handels-
gesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre nach Be-
endigung des Vertrages. 

Betroffenenrechte 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können 
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 
die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie 
ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-
mat zustehen. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu wider-
sprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, 
wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, 
die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Da-
tenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informati-
onssystem (HIS) der Besurance HIS GmbH zur Unterstützung 
der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklä-
rung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter 
personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere In-
formationen dazu entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Hin-
weisen zum HIS (Abschnitt B). 

Datenaustausch mit früheren Versicherern 

Um die Angaben des Versicherungsnehmers bei Abschluss des 
Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadenfrei-
heitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. die 

Angaben des Versicherungsnehmers bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann 
im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personen-
bezogenen Daten, mit dem vom Versicherungsnehmer im An-
trag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen not-
wendig ist, fragen wir bei der SCHUFA Holding AG (Privat-
schutz, Gewerbe) oder bei der infoscore Consumer Data GmbH 
(Kraftfahrt) Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen 
Zahlungsverhaltens ab. Nähere Informationen dazu entneh-
men Sie bitte dem Abschnitt C (SCHUFA), dem Abschnitt D (in-
foscore) bzw. dem Abschnitt E (Creditreform). 

B Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

Information über den Datenaustausch mit der Besurance 
HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der 
Schadenbearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeu-
gidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Anga-
ben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, 
frühere Anschriften) an die Besurance HIS GmbH übermitteln 
(HIS-Anfrage) können. Die Besurance HIS GmbH überprüft an-
hand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versi-
cherungsobjekt im »Hinweis- und Informationssystem der Ver-
sicherungswirtschaft« (HIS) Informationen gespeichert sind, 
die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem 
Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen 
können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versiche-
rungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), 
über die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunter-
nehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die auf-
grund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden 
von der Besurance HIS GmbH an uns, das anfragende Versiche-
rungsunternehmen, übermittelt. 

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Inter-
netseiten: www.besurance-his.de. 

Zwecke der Datenverarbeitung der Besurance HIS GmbH 

Die Besurance HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Ver-
antwortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS der Ver-
sicherungswirtschaft. Sie verarbeitet darin personenbezieh-
bare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbei-
tung von Versicherungsanträgen und -schäden zu unterstützen. 
Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risi-
ken oder um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. 
Mehrfachabrechnung eines Versicherungsschadens bei ver-
schiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten können. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Besurance HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten 
auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO. Dies ist zulässig, 
soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, so-
fern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen. 

Die Besurance HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen 
über den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder über die 
Regulierung von Schäden. Sie stellt den Versicherungsunter-
nehmen lediglich die Informationen für die diesbezügliche Ent-
scheidungsfindung zur Verfügung. 

Herkunft der Daten der Besurance HIS GmbH 

Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsun-
ternehmen, die diese in das HIS einmelden. 

Kategorien der personenbezogenen Daten 

Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines 
Versicherungsunternehmens werden von der Besurance HIS 
GmbH – abhängig von der Versicherungsart bzw. -sparte – die 
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Daten der Anfrage oder Einmeldung mit den dazu genutzten 
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versi-
cherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) 
sowie das anfragende oder einmeldende Versicherungsunter-
nehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung durch ein Versi-
cherungsunternehmen, über die Sie gegebenenfalls von die-
sem gesondert informiert werden, speichert die Besurance HIS 
GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmä-
ßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informationen an 
das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungssparte Leben 
können dies z. B. Informationen zu möglichen Erschwernissen 
(ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungs-
summe/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. Total-
schäden, fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer 
früheren Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Da-
ten sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschä-
den. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit 
Sitz oder Niederlassung in Deutschland sowie im Einzelfall im 
Rahmen von Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbe-
hörden. 

Dauer der Datenspeicherung 

Die Besurance HIS GmbH speichert Informationen über Perso-
nen gemäß Artikel 17 Absatz 1 lit. a) DSGVO nur für eine be-
stimmte Zeit. 

Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jah-
ren gelöscht. 

Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt: 

• Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsda-
tum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende 
des vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung 
gelöscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute 
Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur Verlän-
gerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um 
weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in 
diesen Fällen 10 Jahre. 

Betroffenenrechte 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berich-
tigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbei-
tung. Diese Rechte nach Artikel 15 bis 18 DSGVO können ge-
genüber der Besurance HIS GmbH unter der unten genannten 
Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, sich an die für die Besurance HIS GmbH zuständige 
Aufsichtsbehörde – Der Hessische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 
65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von 
Daten an das HIS ist die für das Versicherungsunternehmen zu-
ständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbei-
tung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der 
betroffenen Person ergeben, unter der unten genannten 
Adresse widersprochen werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die Besurance HIS 
GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Ge-
bäude gespeichert hat und an wen welche Daten übermittelt 
worden sind, teilt Ihnen die Besurance HIS GmbH dies gerne 
mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft an-
fordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die Besurance 
HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei tele-
fonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizie-
rung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Miss-
brauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die Besurance HIS 
GmbH folgende Angaben von Ihnen: 

• Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 

• Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 
Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre 

• Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die 
Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I 
oder Teil II zum Nachweis der Haltereigenschaft erforder-
lich. 

• Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten 
Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments er-
forderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grund-
buchauszugs oder Kaufvertrags). 

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der Besurance 
HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit 
mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via 
Internet unter: www.besurance-his.de/selbstauskunft/ bei der 
Besurance HIS GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbe-
auftragten 

Besurance HIS GmbH, Daimlerring 4, 65205 Wiesbaden 
Telefon: 0151/ 50691844 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Besurance HIS 
GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Da-
tenschutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: 
his-datenschutz@besurance-his.de. 

C SCHUFA 

Information gemäß Artikel 14 DSGVO 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle so-
wie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
Telefon: +49 (0) 6 11-92 78 0 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist un-
ter der o. g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per 
E-Mail unter 
datenschutz@schufa.de erreichbar. 

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA 

2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interes-
sen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt 
werden 

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berech-
tigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kredit-
würdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu geben. 
Hierzu werden auch Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie 
stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein be-
rechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt 
wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen 
zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Ein-
gehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. 
Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der Emp-
fänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzei-
tig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer 
übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung der 
Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriosi-
tätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprü-
fung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risi-
kosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Über 
etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird 
die SCHUFA gemäß Artikel 14 Absatz 4 DSGVO informieren. 

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grund-
lage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. 
Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen sowie auf 
Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO, soweit 
die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten er-
fordern, überwiegen. Einwilligungen können jederzeit 
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gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen wer-
den. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttre-
ten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung 
berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verar-
beiteten personenbezogenen Daten. 

2.3 Herkunft der Daten 

Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies 
sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie 
ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechen-
der Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
existiert) ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zah-
lungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z. B. 
Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, 
Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertrags-
partner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Pro-
dukte der SCHUFA nutzen, insbesondere aus dem (Versand-
)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Ener-
gieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-, oder 
Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Infor-
mationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen 
Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (Schuldner-
verzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen). 

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 
werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und Ver-
tragstreue) 

• Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die 
auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften 

• Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße 
Durchführung eines Geschäftes (z. B. Girokonten, Ratenkre-
dite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) 

• Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach an-
gemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledi-
gung 

• Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigem betrü-
gerischem Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäu-
schungen 

• Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtli-
chen Bekanntmachungen  

• Scorewerte 

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten 

Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der 
Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein 
entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 
Kommission existiert) ansässige Vertragspartner gemäß Zif-
fer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der 
SCHUFA nach Artikel 28 DSGVO sowie externe und interne 
SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetz-
lichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen. 

2.6 Dauer der Datenspeicherung 

Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für 
eine bestimmte Zeit. 

Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Er-
forderlichkeit. Für eine Prüfung der Erforderlichkeit der weite-
ren Speicherung bzw. die Löschung personenbezogener Daten 
hat die SCHUFA Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die 
grundsätzliche Speicherdauer von personenbezogenen Daten 
jeweils drei Jahre taggenau nach deren Erledigung. Davon ab-
weichend werden z. B. gelöscht: 

• Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau 

• Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Kon-
ten, die ohne die damit begründete Forderung dokumen-
tiert werden (z. B. Girokonten, Kreditkarten, Telekommuni-
kationskonten oder Energiekonten), Informationen über 
Verträge, bei denen die Evidenzprüfung gesetzlich vorge-
sehen ist (z. B. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) sowie 

Bürgschaften und Handelskonten, die kreditorisch geführt 
werden, unmittelbar nach Bekanntgabe der Beendigung. 

• Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Voll-
streckungsgerichte nach drei Jahren taggenau, jedoch vor-
zeitig, wenn der SCHUFA eine Löschung durch das zentrale 
Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird 

• Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder 
Restschuldbefreiungsverfahren taggenau drei Jahre nach 
Beendigung des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der 
Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen 
kann auch abweichend eine frühere Löschung erfolgen. 

• Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages 
mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen 
oder über die Versagung der Restschuldbefreiung tagge-
nau nach drei Jahren 

• Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei 
Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforder-
lichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei 
Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht 
zum Zwecke der Identifizierung eine länger währende Spei-
cherung erforderlich ist. 

3. Betroffenenrechte 

Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht 
auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichti-
gung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Arti-
kel 17 DSGVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung nach Artikel 18 DSGVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von 
betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter einge-
richtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden 
ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter 
+49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Internet-Formular unter 
www.schufa.de erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbe-
hörde, den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit 
gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen wer-
den. 

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbei-
tung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der 
betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten 
an 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 
10 34 41, 50474 Köln. 

4. Profilbildung (Scoring) 

Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte er-
gänzt werden. Beim Scoring wird anhand von gesammelten In-
formationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine 
Prognose über zukünftige Ereignisse erstellt. Die Berechnung 
aller Scorewerte erfolgt bei der SCHUFA grundsätzlich auf Basis 
der zu einer betroffenen Person bei der SCHUFA gespeicherten 
Informationen, die auch in der Auskunft nach Artikel 15 DSGVO 
ausgewiesen werden. Darüber hinaus berücksichtigt die 
SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen § 31 BDSG. Anhand 
der zu einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuord-
nung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangen-
heit ähnliche Einträge aufwiesen. Das verwendete Verfahren 
wird als „logistische Regression“ bezeichnet und ist eine fun-
dierte, seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische 
Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten. 

Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberech-
nung verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede ein-
zelne Scoreberechnung mit einfließt: Allgemeine Daten (z. B. 
Geburtsdatum, Geschlecht oder Anzahl im Geschäftsverkehr 
verwendeter Anschriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kre-
ditaktivität letztes Jahr, Kreditnutzung, Länge Kredithistorie 
sowie Anschriftendaten (nur wenn wenige personenbezogene 
kreditrelevante Informationen vorliegen). Bestimmte Informa-
tionen werden weder gespeichert noch bei der Berechnung von 
Scorewerten berücksichtigt, z. B.: Angaben zur 
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Staatsangehörigkeit oder besondere Kategorien personenbe-
zogener Daten wie ethnische Herkunft oder Angaben zu politi-
schen oder religiösen Einstellungen nach Artikel 9 DSGVO. 
Auch die Geltendmachung von Rechten nach der DSGVO, also 
z. B. die Einsichtnahme in die bei der SCHUFA gespeicherten In-
formationen nach Artikel 15 DSGVO, hat keinen Einfluss auf die 
Scoreberechnung. 

Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertrags-
partner bei der Entscheidungsfindung und gehen dort in das Ri-
sikomanagement ein. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung 
der Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den direkten Ge-
schäftspartner, da nur dieser über zahlreiche zusätzliche Infor-
mationen – zum Beispiel aus einem Kreditantrag - verfügt. Dies 
gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA ge-
lieferten Informationen und Scorewerte verlässt. Ein SCHUFA-
Score alleine ist jedenfalls kein hinreichender Grund einen Ver-
tragsabschluss abzulehnen. 

Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur 
Erkennung auffälliger Sachverhalte sind unter www.scoring-
wissen.de erhältlich. 

D infoscore Consumer data GmbH (»ICD«) 

Information gemäß Artikel 14 DSGVO 

1. Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche 
Stelle) sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten 

infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Ba-
den-Baden 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der 
o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-
Mail unter: ICD-Datenschutz@experian.com erreichbar. 

2. Zwecke der Datenverarbeitung der ICD 

Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, 
um ihren Vertragspartnern Informationen zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen so-
wie zur Prüfung der postalischen Erreichbarkeit von Personen 
zu geben. Hierzu werden auch Wahrscheinlichkeits- bzw. Sco-
ringwerte errechnet und übermittelt. Solche Auskünfte sind 
notwendig und erlaubt, um das Zahlungsausfallrisiko z. B. bei 
einer Kreditvergabe, beim Rechnungskauf oder bei Abschluss 
eines Versicherungsvertrages vorab einschätzen zu können. Die 
Datenverarbeitung und die darauf basierenden Auskunftsertei-
lungen der ICD dienen gleichzeitig der Bewahrung der Aus-
kunftsempfänger vor wirtschaftlichen Verlusten und schützen 
Verbraucher gleichzeitig vor der Gefahr der übermäßigen Ver-
schuldung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus 
zur Identitätsprüfung, Betrugsprävention, Anschriftenermitt-
lung, Risikosteuerung, Festlegung von Zahlarten oder Konditi-
onen sowie zur Tarifierung. 

3. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der ICD 

Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet ist. Die 
Verarbeitung der Daten durch die ICD erfolgt auf Basis einer 
Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 a i. V. m. Artikel 7 Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) oder auf Grundlage des Arti-
kel 6 Absatz 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist und sofern die Interessen und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-be-
zogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Die ICD stellt ihren 
Vertragspartnern die Informationen nur dann zur Verfügung, 
wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder von den 
Vertragspartnern ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall 
glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwä-
gung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist 
insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit wirtschaftli-
chem Risiko gegeben (z. B. Rechnungskauf, Kreditvergabe, Ab-
schluss eines Mobilfunk-, Festnetz- oder Versicherungsvertra-
ges). 

4. Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD 

Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vor-
name(n), Geburtsdatum, Anschrift(en), Telefonnummer(n), E-
Mail-Adresse(n)), Informationen zum vertragswidrigen Zah-
lungsverhalten (siehe auch Ziffer 5), zu Schuldnerverzeich-
niseintragungen, (Privat-) Insolvenzverfahren und zur postali-
schen (Nicht-)Erreichbarkeit sowie entsprechende Scorewerte 
verarbeitet bzw. gespeichert. 

5. Herkunft der Daten der ICD 

Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzveröf-
fentlichungen sowie den Schuldnerverzeichnissen, die bei den 
zentralen Vollstreckungsgerichten geführt werden. Dazu kom-
men Informationen von Vertragspartnern der ICD über ver-
tragswidriges Zahlungsverhalten basierend auf gerichtlichen 
sowie außergerichtlichen Inkassomaßnahmen. Darüber hinaus 
werden personenbezogene Daten (siehe Ziffer 4) aus den An-
fragen von Vertragspartnern der ICD gespeichert sowie Daten 
von Adressdienstleistern. 

6. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten der ICD 

Empfänger sind insbesondere Unternehmen, die ein wirtschaft-
liches Risiko tragen und ihren Sitz im europäischen Wirtschafts-
raum, in Großbritannien und in der Schweiz haben. Es handelt 
sich dabei im Wesentlichen um eCommerce-, Telekommunikati-
ons- und Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleister (z. B. 
Banken, Kreditkartenanbieter), Energieversorgungs- und 
Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus gehören zu den 
Empfängern solche Unternehmen, die Forderungen einziehen, 
wie etwa Inkassounternehmen, Abrechnungsstellen, Rechtsan-
wälte sowie Dienstleister der ICD (z. B. Rechenzentrum, Post-
dienstleister). 

7. Dauer der Datenspeicherung der ICD 

Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine be-
stimmte Zeit, nämlich so lange, wie deren Speicherung i.S.d. Ar-
tikel 17 Absatz 1 lit.  a) DSGVO notwendig ist. Die bei ICD zur 
Anwendung kommenden Prüf- und Löschfristen entsprechen 
einer Selbstverpflichtung (Code of Conduct) der im Verband 
„Die Wirtschaftsauskunfteien e.V.“ zusammengeschlossenen 
Auskunfteiunternehmen. 

Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen 
bleiben gespeichert, solange deren Ausgleich nicht bekannt ge-
geben wurde; die Erforderlichkeit der fortwährenden Speiche-
rung wird jeweils taggenau nach vier Jahren überprüft. Wird 
der Ausgleich der Forderung bekannt gegeben, erfolgt eine Lö-
schung der personenbezogenen Daten taggenau drei Jahre da-
nach. 

• Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Voll-
streckungsgerichte (Eintragungen nach § 882 c Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 – 3 ZPO) werden taggenau nach drei Jahren ge-
löscht, jedoch vorzeitig, wenn der ICD eine Löschung durch 
das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird. 

• Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder 
Restschuldbefreiungsverfahren werden taggenau drei 
Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder nach 
Erteilung oder Versagung der Restschuldbefreiung ge-
löscht. 

• Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages 
mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen 
oder über die Versagung der Restschuld-befreiung werden 
taggenau nach drei Jahren gelöscht. 

• Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach 
drei Jahren gelöscht. 

• Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; 
danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fort-
währenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach 
werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke 
der Identifizierung eine länger währende Speicherung er-
forderlich ist. 

mailto:ICD-Datenschutz@experian.com
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8. Betroffenenrechte gegenüber der ICD 

Jede betroffene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf 
Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung 
nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Ar-
tikel 18 DSGVO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an 
die für die ICD zuständige Aufsichtsbehörde – Der Landesbe-
auftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ba-
den-Württemberg, Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart – 
zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem 
betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt 
auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der 
DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt 
nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbei-
tung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der 
betroffenen Person ergeben, gegenüber der ICD widerspro-
chen werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Person 
gespeichert und an wen sie welche Daten übermittelt hat, teilt 
Ihnen die ICD das gerne im Rahmen einer unentgeltlichen 
schriftlichen Selbstauskunft mit. Die ICD bittet um Ihr Verständ-
nis, dass sie aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei tele-
fonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizie-
rung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Miss-
brauch des Auskunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benö-
tigt die ICD folgende Angaben von Ihnen: Name (ggf. Geburts-
name), Vorname(n), Geburtsdatum, Aktuelle Anschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl und Ort), ggf. Voranschriften der 
letzten fünf Jahre (dies dient der Vollständigkeit der zu ertei-
lenden Auskunft). 
Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises 
beifügen, erleichtern Sie der ICD die Identifizierung Ihrer Per-
son und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die 
Selbstauskunft auch via Internet unter https://www.expe-
rian.de/selbstauskunft beantragen. 

9. Profilbildung/Profiling/Scoring 

Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt 
werden. Beim Scoring der ICD wird anhand von Informationen 
und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose insbe-
sondere über Zahlungswahrscheinlichkeiten erstellt. Das Sco-
ring basiert primär auf Basis der zu einer betroffenen Person 
bei der ICD gespeicherten Informationen. Anhand dieser Daten, 
von adressbezogenen Daten sowie von Anschriftendaten er-
folgt auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren (insbes. 
Verfahren der logistischen Regression) eine Zuordnung zu Per-
sonengruppen, die in der Vergangenheit ähnliches Zahlungs-
verhalten aufwiesen. Folgende Datenarten werden bei der ICD 
für das Scoring verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in 
jede einzelne Berechnung mit einfließt: Daten zum vertrags-
widrigen Zahlungsverhalten (siehe Ziffer 4. u. 5.), zu Schuldner-
verzeichnis Eintragungen und Insolvenzverfahren (siehe Zif-
fer 4. u. 5.), Geschlecht und Alter der Person, adressbezogene 
Daten (Bekanntsein des Namens bzw. des Haushalts an der Ad-
resse, Anzahl bekannter Personen im Haushalt (Haushaltsstruk-
tur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten (Informatio-
nen zu vertragswidrigem Zahlungsverhalten in Ihrem Wohnum-
feld (Straße/Haus)), Daten aus Anfragen von Vertragspartnern 
der ICD. 
Besondere Kategorien von Daten i. S. d. Artikel 9 DSGVO (z. B. 
Angaben zur Staatsangehörigkeit, ethnischen Herkunft oder zu 
politischen oder religiösen Einstellungen) werden von ICD we-
der gespeichert noch bei der Berechnung von Wahrscheinlich-
keitswerten berücksichtigt. Auch die Geltendmachung von 
Rechten nach der DSGVO, also z. B. die Einsichtnahme in die bei 
der ICD gespeicherten Informationen nach Artikel 15 DSGVO, 
hat keinen Einfluss auf das Scoring. 
Die ICD selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts oder dessen Rahmenbedingungen (wie 
z. B. angebotene Zahlarten), sie unterstützt die ihr 

angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren Informati-
onen bei der dies-bezüglichen Entscheidungsfindung. Die Risi-
koeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit sowie 
die darauf basierende Entscheidung erfolgt allein durch Ihren 
Geschäftspartner. 

E Creditreform 

Information für Betroffene gemäß Artikel 14 DSGVO  

Verantwortlich im Sinne des Artikel 4 Nr. 7 EU-DSGVO ist die 
Creditreform Bad Homburg/Limburg Fritscher und Schmitt KG, 
Horexstraße 3, 61352 Bad Homburg, Tel. 06172-9860-0, Fax 
06172-9860-10, E-Mail info@bad-homburg.creditreform.de.  

Unseren Datenschutzbeauftragten Michael Vosberg erreichen 
Sie unter Tel. 06172-9860-39, Fax 06172-9860-9539, E-Mail 
m.vosberg@bad-homburg.creditreform.de.  

In unserer Datenbank werden insbesondere Angaben gespei-
chert über den Namen, die Firmierung, die Anschrift, den Fami-
lienstand, die berufliche Tätigkeit und die Vermögensverhält-
nisse, etwaige Verbindlichkeiten sowie Hinweise zum Zahlungs-
verhalten. 

Die Daten stammen zum Teil aus öffentlich zugänglichen Quel-
len wie öffentlichen Registern, dem Internet, der Presse und 
sonstigen Medien sowie aus der Übermittlung von Daten über 
offene Forderungen. 

Zweck der Verarbeitung der erhobenen Daten ist die Erteilung 
von Auskünften über die Kreditwürdigkeit der angefragten Per-
son/Firma einschließlich sonstiger bonitätsrelevanter Informa-
tionen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Ab-
satz 1f) EU-DSGVO. 

Auskünfte über die bei uns gespeicherten Daten dürfen gemäß 
Artikel 6 Absatz 1f) EU-DSGVO nur erteilt werden, wenn ein 
Kunde ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis dieser Infor-
mationen glaubhaft darlegt. Sofern Daten in Staaten außerhalb 
der EU übermittelt werden, erfolgt dies auf Basis der sog. Stan-
dardvertragsklauseln, die Sie unter folgendem Link 
https://www.lda.bayern.de/media/eu_standardvertragsklau-
seln.pdf einsehen oder sich zusenden lassen können. 

Berechtigte Interessen im vorgenannten Sinn können sein: Kre-
ditentscheidung, Geschäftsanbahnung, Beteiligungsverhält-
nisse, Forderung, Bonitätsprüfung, Versicherungsvertrag, über-
fällige Forderung, Vollstreckungsauskunft. 

Zu unseren Kunden zählen sowohl im Inland als auch im Ausland 
tätige Kreditinstitute, Leasinggesellschaften, Versicherungen, 
Telekommunikationsunternehmen, Unternehmen des Forde-
rungsmanagements, Versand-, Groß- und Einzelhandelsfirmen 
sowie andere Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen 
gegen Rechnung liefern bzw. erbringen. Im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen wird ein Teil der in der Wirtschaftsdaten-
bank vorhandenen Daten auch für die Belieferung anderer Fir-
mendatenbanken, u. a. zur Nutzung für Adresshandels- und 
Werbezwecke, sowie die Herstellung entsprechender Datenträ-
ger genutzt. 

Die Daten werden so lange gespeichert, wie ihre Kenntnis für 
die Erfüllung des Zwecks der Speicherung notwendig ist. Not-
wendig ist die Kenntnis in der Regel für eine Speicherdauer von 
zunächst vier Jahren. Nach Ablauf wird geprüft, ob eine Spei-
cherung weiterhin notwendig ist, andernfalls werden die Daten 
taggenau gelöscht. Im Falle der Erledigung eines Sachverhalts 
werden die Daten drei Jahre nach Erledigung taggenau ge-
löscht. Eintragungen im Schuldnerverzeichnis werden gemäß 
§ 882 e ZPO nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Ein-
tragungsanordnung taggenau gelöscht. Weitere Einzelheiten 
können Sie den vom Verband „Die Wirtschaftsauskunfteien 
e.V.“ aufgestellten „Verhaltensregeln für die Prüf- und Lösch-
fristen von personenbezogenen Daten durch die deutschen 
Wirtschaftsauskunfteien“ entnehmen. 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Per-
son gespeicherten Daten. Soweit die über Sie gespeicherten 

https://www.experian.de/selbstauskunft
https://www.experian.de/selbstauskunft
mailto:info@bad-homburg.creditreform.de
mailto:m.vosberg@bad-homburg.creditreform.de
https://www.lda.bayern.de/media/eu_standardvertragsklauseln.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/eu_standardvertragsklauseln.pdf
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Daten falsch sein sollten, haben Sie einen Anspruch auf Berich-
tigung oder Löschung. Kann nicht sofort festgestellt werden, 
ob die Daten falsch oder richtig sind, haben Sie bis zur Klärung 
einen Anspruch auf Sperrung der Daten. Sind Ihre Daten unvoll-
ständig, so haben Sie einen Anspruch auf Vervollständigung der 
Daten. 

Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der von uns ge-
speicherten Daten gegeben haben, haben Sie das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zu ei-
nem etwaigen Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten 
nicht berührt. 

Sie können sich über die Verarbeitung der Daten durch uns bei 
dem für Ihr Bundesland zuständigen Landesbeauftragten für 
Datenschutz beschweren. 

Die Übermittlung Ihrer Daten an uns ist weder gesetzlich noch 
vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsschluss er-
forderlich. Sie sind nicht verpflichtet, uns die gewünschten 

Daten zu überlassen. Geben Sie uns Ihre Daten nicht, kann die-
ser Umstand Ihrem Kreditgeber oder Lieferanten die Beurtei-
lung Ihrer Kreditwürdigkeit erschweren oder unmöglich ma-
chen, was wiederum zur Folge haben kann, dass Ihnen ein Kre-
dit oder eine Vorleistung des Lieferanten verweigert wird. 

Widerspruchsrecht: 

Die Verarbeitung der bei uns gespeicherten Daten erfolgt aus 
zwingenden schutzwürdigen Gründen des Gläubiger- und Kre-
ditschutzes, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten regel-
mäßig überwiegen, oder dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Nur bei Gründen, 
die sich aus einer bei Ihnen vorliegenden besonderen Situa-
tion ergeben und nachgewiesen werden müssen, können Sie 
der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Liegen solche 
besonderen Gründe nachweislich vor, werden die Daten nicht 
mehr verarbeitet. 
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Dienstleisterliste 
Januar 2025 

Liste der Dienstleister gemäß »Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung« im Versicherungsantrag sowie im Einklang mit 
Artikel 21 und 22 der »Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die Versicherungswirtschaft«. 

Aufgaben, zu deren Bearbeitung personenbezogene Daten (z. B. Name, Adresse) an Dritte weitergegeben werden können 

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien 

Adressprüfung Adressermittler, Einwohnermeldeämter 
Assistance und Pannenhilfe AvD Automobilclub 
Assistance-Leistungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung MD Medicus Assistance Service GmbH, Ludwigshafen 
Auskunftseinholung zur Antrags- und/oder Leistungsbear-
beitung 

• Wirtschaftsauskunfteien 
(SCHUFA Holding AG, Creditreform e. V., Experian infoscore 
Consumer Data GmbH, Forum Finanzplanung GmbH, Be-
surance HIS GmbH) 

• ESW Software Warda KG (Verstorbenenabgleich) 
• Dienstleister zur Gebäudewertermittlung 
• Dienstleister zur softwaregestützten Risikobesichtigung 

Beratung, treuhänderische Tätigkeiten, Tarifierung Beratungsunternehmen, Treuhänder, Aktuare 
Bestandsverwaltung und Schadenbearbeitung (Sachversiche-
rung) 

Assekuradeure, Makler, HVR Hamburger Vermögensschaden-
Haftpflicht Risikomanagement GmbH 

Datenträger-/Aktenentsorgung Entsorgungsunternehmen 
Digitale Kommunikation mailingwork GmbH 
Durchführung von Web-Konferenzen und Bereitstellung ei-
ner Konferenz-Plattform 

CSN. Communication Service Network GmbH 

Druck-/Kuvertierarbeiten, Briefabholung und Versand Druckereien und Postdienstleister 
Endkundenplattform »fin4u« BANKSapi GmbH 
Firmenkundenportal in der betrieblichen Altersversorgung ePension GmbH && Co. KG 
Forderungsmanagement, gerichtliches und außergerichtli-
ches Mahnverfahren, Beratung (juristisch), allgemeine 
Dienstleistung in begründeten Einzelfällen  

• Rechtsanwälte Ohletz 
• Rechtsanwalt Andreas Conzelmann 
• Creditreform 

Immobilienmanagement Verwalter, Hausmeisterdienste, Abrechnungsunternehmen, 
Handwerker, Immobilienmakler, IT-Dienstleister, Fachanwälte, Ar-
chitekten, Projektentwickler, Werkunternehmer, Ingenieure, Gut-
achter, Vermessungsbüro, Steuerberater 

IT-Dienstleistungen (Programmiertätigkeiten, User-Help-
Desk, 
Hard- und Softwareimplementierung und -unterstützung, 
Archivierung von aufbewahrungspflichtigen Daten, 
System-Beratung und -Unterstützung) 

Externe IT-Dienstleistungsunternehmen 

Marktforschung (Marktanalysen, Servicestudien, Kundenbe-
fragungen auch im Rahmen von Ratings) 

Marketing-/ Marktforschungsunternehmen, Ratingagenturen, 
ASSEKURATA, Franke und Bornberg GmbH 

Rürup-Service, Rentenbezugsmitteilungs-Service, Zentralruf, 
Notruf 

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 
(GDV) 

Prüfung von Kostenvoranschlägen, Rechnungen, Schaden-
ware 

Prüfdienstleister, Sachverständige, Property€xpert GmbH, 
Control€xpert GmbH, Partnerwerkstätten, Restwertbörsen, Eu-
con Digital GmbH, Checkup 

Reparatur, Sanierung, Ersatz Handwerksbetriebe, Sanierer, Werkstätten, Mietwagenunterneh-
men 

Schaden-/Assistance-/Präventions-Dienstleistungen (Cyber 
Gewerbe) 

Externe Cyber-Security-Unternehmen 
Externe Plattformanbieter 

Vermittlung von Reparaturaufträgen DMS GmbH, riparo GmbH 

Aufgaben, zu deren Bearbeitung auch Gesundheitsdaten an Dritte weitergegeben werden können 

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien 

Anforderung und Prüfung von Arztberichten/Gutachten ACTINEO GmbH 
Schaden-/Assistance-Leistungen, Rehabilitationsmaßnah-
men, Hilfs- und Pflegeleistungen 

Assistance-, Reha- und Pflege-Dienstleister  (Malteser Hilfs-
dienst e. V., Deutsche Assistance Service GmbH) 

Außenregulierung, berufskundliche Gutachten, Rückversi-
cherung 

Rückversicherer, Mercur Grip, Regulierungsbeauftragte 

Durchführung eines Medizin-Checks für die Antragstellung Medicals Direct Deutschland GmbH 
Erstellen von Sachverständigengutachten, Schadenprüfung, 
Belegprüfung 

Sachverständige, Gutachter, Ärzte (inkl. Ärztlicher Dienst der 
Alte Leipziger Lebensversicherung a. G.) 

Juristische Beratung, Schadenbearbeitung Rechtsanwälte 
Regressbearbeitung, Außenregulierung Interschaden GmbH, REGU24 Servicekonzept AG, Twentyfour 

GmbH 
Schadenbearbeitung, telefonischer Kundendienst Schweitzer Gruppe GmbH 

Bochumer Servicegesellschaft für Versicherer mbH 
Übersetzungen Übersetzungsbüros 
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Datenverarbeitung in der ALH Gruppe 

Zur ALH Gruppe gehören folgende Gesellschaften: 

Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. 

Hallesche Krankenversicherung a. G. 

Alte Leipziger Versicherung AG 

Alte Leipziger Holding AG 

Alte Leipziger Bauspar AG 

Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH 

Alte Leipziger Treuhand GmbH 

Alte Leipziger Pensionskasse AG 

Alte Leipziger Pensionsfonds AG 

Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH 

Gemeinsame Verarbeitung von Stammdaten 

 Die Stammdaten umfassen gemäß „Code of Conduct“ (Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die deutsche Versicherungswirtschaft) Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Kunden- und Versicherungsnummer, 
Beruf, Familienstand, gesetzliche Vertreter, An-gaben über die Art der bestehenden Verträge, Rollen der betroffenen Perso-
nen (z. B. Versicherungsnehmer, Versicherter, Beitragszahler, Zahlungs-empfänger), Kontoverbindung, Telekommunikations-
daten, Widerspruchs-/Sperrvermerke (bzgl. Werbung und Markt-/Meinungsforschung) und andere Widersprüche, Vollmach-
ten und Betreuungsregelungen, zuständige Vermittler. 
Um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Anmelde-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kos-
tengünstig bearbeiten zu können (z. B. Zuordnung von Post und eingehenden Telefonaten), können die Stammdaten der be-
troffenen Personen in der ALH Gruppe in einer gemeinschaftlich genutzten Datenbank geführt werden. 

 Ansonsten bestehen für die Daten der jeweiligen Unternehmen der ALH Gruppe getrennte Datenhaltungen und Datennutzun-
gen. Dies erfolgt im Einklang mit der aufsichtsrechtlich geforderten Spartentrennung. 

Verarbeitung personenbezogener Daten in der ALH Gruppe 

Bestimmte Aufgaben in der ALH Gruppe werden unternehmensübergreifend wahrgenommen. Hierbei kann es erforderlich sein, 
dass auch personen-bezogene Daten verarbeitet werden. Die Verarbeitung ist dann über Art. 6 Abs. 1f DSGVO („Berechtigte Inte-
ressen“) legitimiert oder es liegt eine Regelung vor durch arbeitsvertraglich festgelegte Verantwortlichkeiten oder mittels einer 
Vereinbarung gemäß Art. 26 DSGVO („Gemeinsam Verantwortliche“) bzw. Art. 28 DSGVO („Auftragsverarbeitung“). 

Es handelt sich dabei um folgende Tätigkeitsbereiche: 

 Betrieblicher Datenschutz  Interne Revision  Rechtsabteilung 

 Betriebsorganisation  Informationstechnik  Risikomanagement 

 Compliance  Marketing  Vertriebsverwaltung 

 Immobilienmanagement  Personalwesen  Vorstandsbereich 

 Informationssicherheitsbeauftragter  Rechnungswesen 

Hinweis: Sollten wir Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Über-
mittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder ange-
messene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklau-
seln) vorhanden sind. 
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Schadenservice der Alte Leipziger 
 
 

Profitieren Sie von unserem Schadenmanagement 

Wir reduzieren Ihre Selbstbeteiligung, wenn Sie Ihren Pkw in einer unserer über 1.400 Partner-
werkstätten reparieren lassen. 
• Um 75 € bei Teilkaskoschaden größer 250 € 
• Um 150 € bei Vollkaskoschaden größer 500 € 

(Ausgenommen sind Glasschäden) 

Zusätzlich erhalten Sie folgende kostenlose Leistungen. 
• Hol- und Bringdienst im Umkreis von 50 km 
• Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur – mindestens Kategorie Kleinwagen 
• Außen- und Innenreinigung 
• Garantie von mindestens 2 Jahren auf Reparatur und Teile 

 
Bei Pkw-Glasschäden gilt nachfolgendes Spar-Modell, wenn der Schaden bei einem unserer Auto-
glaspartner repariert wird. 
• Reduzierung der Selbstbeteiligung um 75 € bei Frontscheibenaustausch 
• Verzicht auf Selbstbeteiligung bei Frontscheiben-Reparatur 

 

 

Unsere Schadenhotline ist rund um die Uhr für Sie erreichbar:  

06171 66-1416 
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